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Analysen und Berichte Daseinsvorsorge

Tim Starke, Oliver Rottmann, Mario Hesse, Alexander Kratzmann, Christoph Mengs

Trinkwasserversorgung: privat gleich teuer?
Nachdem seit den 1970er Jahren ein Trend zur Deregulierung und Privatisierung öffentlicher 
Unternehmen bestand, hat sich diese Tendenz in der jüngeren Vergangenheit wieder 
umgekehrt. Am Beispiel der deutschen Trinkwasserversorgung in den 100 größten deutschen 
Städten wird untersucht, wie die Gesellschafterstruktur die Preisentwicklung in regulierten 
Märkten beeinfl usst.
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Die öffentliche Wirtschaft war in den 1970er Jahren bis 
Anfang der 2000er Jahre von der Verlagerung von Leis-
tungen aus der öffentlichen in die private Verantwortung 
gekennzeichnet. Liberalisierung, Deregulierung und Pri-
vatisierung determinierten diesen Prozess, der sich auch 
in der deutschen Trinkwasserversorgung niederschlug, 
was im Besonderen durch die sehr heterogenen Gesell-
schafterstrukturen der Betriebe mit zahlreichen privaten 
Minderheitsbeteiligungen illustriert wird.

Dieser Trend zu einer stärkeren Dominanz privatwirt-
schaftlicher Leistungserstellung ist allerdings seit eini-
gen Jahren ins Stocken geraten. Im wissenschaftlichen 
Diskurs ist strittig, inwiefern mit der Einbeziehung priva-
ter Unternehmen eine kosteneffi zientere Leistungser-
bringung verbunden ist. Im kommunalpolitischen Han-
deln scheint in Bereichen, die, wie die Daseinsvorsorge, 
existenzielle Grundbedürfnisse der Bürger betreffen, ein 
Wandel spürbar zu sein.1 Nicht selten kanalisiert sich Wi-
derstand gegen Privatisierungen, die auf Befürchtungen 
beruhen, dass private Unternehmen eigene Ertragsziele 
vor öffentliche Versorgungsansprüche stellen.

Öffentliche Unternehmen als Instrumente staatlicher Leis-
tungserbringung bilden keinen Gegenpol zum marktwirt-
schaftlichen System, sie verstehen sich vielmehr als Teil 
einer dualen Wirtschaftsordnung. Nach Thiemeyer füllen 
öffentliche Unternehmen Lücken (Lückenbüßertheorie) 
und beseitigen funktionale Mängel des marktwirtschaft-
lichen Systems.2 Es werden Leistungen von allgemeinem 
öffentlichen Interesse angeboten, die private Anbieter 
aufgrund geringer Rentabilität nicht offerieren. Im Fal-
le natürlicher Monopole (beispielsweise Wasser- oder 

1 Vgl. M. Redlich: Re-Kommunalisierung öffentlicher Aufgaben, in: C. 
Reichard, E.Schröter (Hrsg.): Zur Organisation öffentlicher Aufgaben: 
Effi zienz, Effektivität und Legitimität, Leverkusen 2013, S. 119-147; L. 
Theuvsen, U. Zschache: Die Privatisierung kommunaler Unternehmen 
im Spiegel massenmedialer Diskurse, in: Zeitschrift für öffentliche 
und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, 34. Jg. (2011), H. 1, S. 3-24.

2 Vgl. T. Thiemeyer: Gemeinwirtschaft als Ordnungsprinzip, Grundle-
gung einer Theorie gemeinnütziger Unternehmen, Berlin 1970.

Schienennetze) sprechen weitere Faktoren für eine Leis-
tungsbereitstellung durch öffentliche Unternehmen. Von 
einem natürlichen Monopol wird gesprochen, wenn ein 
Unternehmen einen Markt zu niedrigeren Kosten bedie-
nen kann, als dies mehrere Unternehmen könnten. In die-
sem Fall liegt eine subadditive Kostenfunktion vor. Es ist 
daher effi zienter, diesem Unternehmen die Versorgung 
des Gesamtmarktes allein zu überlassen. Die Subadditivi-
tät der Kosten kann dabei verschiedene Ursachen haben. 
Eine wichtige, jedoch keine notwendige Bedingung bilden 
fallende Durchschnittskosten. Diese liegen vor, wenn ho-
he Fixkosten existieren und die Grenzkosten zumindest 
nicht steigen. Hier spielen Größenvorteile (economies 
of scale) eine zentrale Rolle. Diese führen zu sinkenden 
Stückkosten bei steigender Produktionsmenge (Fixkos-
tendegression).

Aus der ökonomischen Theorie heraus sind sachliche 
Gründe abgeleitet, nach denen ein staatlicher Marktein-
griff gerechtfertigt und zweckmäßig ist. Als wesentliche 
Ursachen hierfür werden Marktversagen oder verzerrte 
Präferenzen der Marktteilnehmer aufgeführt. Private Un-
ternehmen arbeiten nicht nach dem Bedarfsdeckungs-



Wirtschaftsdienst 2018 | 7
520

Analysen und Berichte Daseinsvorsorge

prinzip, sondern verfolgen zur langfristigen Existenzsi-
cherung weniger Sachziele als vielmehr Gewinnerzie-
lungsabsichten (Formalzieldominanz). Bei der Erfüllung 
öffentlich determinierter Aufgaben kann es bei öffentli-
chen Unternehmen in privater Rechtsform (formelle Priva-
tisierung) bereits zu einer Diskrepanz zwischen gemein-
wohl- und erwerbswirtschaftlichen Unternehmenszielen 
kommen.3

 Besonders bei materieller Privatisierung und 
gemischtwirtschaftlichen Unternehmen (GWU) könnte 
durch die stärkere Einbeziehung von privaten Akteuren in 
die Leistungserbringung die Gewinnerzielungsabsicht im-
mer mehr in den Vordergrund rücken. Sofern dies zuträfe, 
müsste ein Zusammenhang von privaten Gesellschafts-
anteilen und erhobenen Preisen feststellbar sein. Die Hö-
he der Verbraucherpreise eines GWU würde folglich po-
sitiv mit dem Anteil privatwirtschaftlicher Beteiligungen 
korrelieren und dabei signifi kant höher ausfallen als bei 
einem vollständig öffentlichen Unternehmen. 

Die deutsche Trinkwasserversorgung

Der deutsche Markt für Trinkwasser ist ein klassisches 
Beispiel eines natürlichen Monopols. Hohen Fix- und 
Markteintrittskosten stehen vergleichsweise geringe 
produktionsabhängige (variable) Kosten gegenüber. 
Aufgrund der damit verbundenen niedrigen Grenzkos-
ten und fallender Durchschnittskosten kann ein einziges 
Unternehmen langfristig stets günstiger produzieren, als 
dies zwei oder mehr könnten.4 Der hohe Fixkostenanteil, 
die Irreversibilität der notwendigen Anfangsinvestitionen 
(sunk costs) und die lange ökonomische Nutzungszeit 
der Infra struktur erschweren darüber hinaus Markteintrit-
te, die den Wettbewerb fördern könnten.5 Anders als im 
Modell des vollständigen Wettbewerbs, in dem eine Viel-
zahl von Unternehmen in Konkurrenz um Kunden in einem 
Versorgungsgebiet steht und sich der Preis folglich über 
den Markt ergibt, kann der „natürliche Monopolist“ bei 
fehlender Regulierung einen maximalen Gewinn erzielen 
(Cournot‘scher Punkt). Da in diesem Fall gegenüber der 

3 A. Hoffjan, K. Ruikis: Angemessene Eigenkapitalverzinsung bei ge-
mischtwirtschaftlichen Unternehmen – Beispiel Wasserwirtschaft, in: 
Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, 
Beiheft 48, 2016, S. 61-74; D. Budäus, B. Grüb: Public Private Part-
nership: Theoretische Bezüge und praktische Strukturierung, in: Zeit-
schrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, 30. 
Jg. (2007), H. 3, S. 245-272.

4 Vgl. C. B. Blankart: Öffentliche Finanzen in der Demokratie. Eine Ein-
führung in die Finanzwissenschaft, München 2008.

5 Vgl. M. Dierkes, R. Hamann: Öffentliches Preisrecht in der Wasser-
wirtschaft, Baden-Baden 2009; I. Byatt, T. Ballance, S. Reid: Regula-
tion of water and sewerage services, in: M. Crew, D. Parker: Internati-
onal Handbook on Economic Regulation, Northampton 2006, S. 370-
394; J. Wackerbauer: Regulierungsmodelle für die öffentliche Was-
serversorgung und ihre Wettbewerbseffekte, in: ifo Schnelldienst, 56. 
Jg. (2003), Nr. 21, S. 9-16.

Wettbewerbssituation höhere Preise herrschen und ge-
ringere Mengen gehandelt werden, ergibt sich ein Wohl-
fahrtsverlust. Gleichzeitig ist die First-Best-Lösung eines 
(vollständigen) Wettbewerbs nicht realisierbar, da ein zu 
Wettbewerbspreisen anbietendes Unternehmen Verlus-
te in Höhe der Fixkosten hinnehmen müsste und enorme 
Subventionierungen erforderlich wären. Die Second-
Best-Lösung liegt im Falle eines natürlichen Monopols in 
einer staatlich regulierten Preissetzung. Im Falle eines Ein-
Produkt-Monopolisten wird der Preis des einzigen Gutes 
auf Höhe der Durchschnittskosten festgesetzt, sodass fi -
xe und variable Kosten für die nachgefragte Produktions-
menge gedeckt sind. In diesem Fall würden keine nach-
haltigen Gewinne entstehen (Bedarfswirtschaftlichkeit).6 
Die Regulierung eines Mehr-Produkt-Monopolisten 
erfolgt dagegen über Ramsey-Preise. Im Rahmen der 
Ramsey-Preissetzung differenziert der Monopolist sei-
ne Preise nach Kundengruppen bzw. nach den jeweili-
gen Nachfrageelastizitäten im Hinblick auf den Preis.7 
Subventionen und Ramsey-Preis setzen Kenntnis über 
die Durchschnittskosten voraus. Die notwendige Kos-
tenfunktion ist staatlichen Stellen in der Regel aber nur 
bekannt, wenn diese selbst die Unternehmen betreiben. 
Da privatwirtschaftliche Unternehmen Gewinnerzielungs-
absichten verfolgen, weisen diese ein Interesse auf, das 
öffentliche Informationsdefi zit auszunutzen, um höhere 
Preise als zur Kostendeckung notwendig durchzusetzen. 
Insofern besteht insbesondere bei der Bewirtschaftung 
eines monopolistisch strukturierten Marktes durch ein 
privates Unternehmen ein Anreiz, Preise über die Kosten-
deckung hinaus zu steigern.

Wettbewerbsregulierung

In der Praxis fi nden wettbewerbsregulierende Marktein-
griffe statt, um einem Marktversagen entgegenzuwirken. 
In der Wasserversorgung werden allerdings lediglich re-
pressive Preiskontrollen angewendet. Eine präventive 
Preiskontrolle, wie sie in der Energieversorgung über be-
fristete Höchstpreise erfolgt, sieht der Gesetzgeber nicht 
vor.8 Öffentlich-rechtliche Wasserversorger unterliegen 
dem öffentlichen Gebührenrecht und somit ausschließ-
lich den Kommunalabgabengesetzen der Länder.9 Die 
kartellrechtlichen Missbrauchskontrollen der Wasser-
preise fi nden bei privatrechtlichen Organisationsformen 

6 Vgl. D. Wellisch: Finanzwissenschaft I. Rechtfertigung der Staatstä-
tigkeit, München 2000.

7 Vgl. M. Bögelein: Ordnungspolitische Ausnahmebereiche – Markt-
wirtschaftliche Legitimation und wirtschaftspolitische Konsequen-
zen, Wiesbaden 1990.

8 Vgl. M. Dierkes, R. Hamann, a. a. O.
9 Vgl. Deutscher Bundestag: Unterrichtung durch die Bundesregierung, 

Zwanzigstes Hauptgutachten der Monopolkommission 2012/13, 
Drucksache 18/2150.
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Anwendung (§ 31 Absatz 2 GWB). Zwar gelten für die 
formalrechtliche Kalkulation der Gebühren das Kosten-
deckungsgebot sowie das Kostenüberschreitungsverbot, 
eine Effi zienzprüfung wird dagegen nicht verlangt. Mono-
polistische Entgeltüberhöhungen oder monopolbedingte 
Ineffi zienzen werden daher nur in einer kartellrechtlichen 
Effi zienzprüfung und somit nur bei privatrechtlichen Or-
ganisationsformen betrachtet.

Aus der Perspektive des Bundeskartellamts ergibt sich 
daher ein spezifi scher Anreiz für öffentlich-rechtliche ge-
genüber privatrechtlichen Wasserversorgern. Es besteht 
die Möglichkeit einer Flucht der Wasserversorger in das 
öffentliche Gebührenrecht.10 Belegt wird diese These 
des Bundeskartellamts durch mehrere Einzelfälle, wie die 
Beispiele der Städte Wetzlar und Wuppertal.11 Hier sei 
angemerkt, dass das im Rahmen der kartellrechtlichen 
Missbrauchskontrolle angewandte Vergleichsmarktkon-
zept teurere Wasserversorger in Erklärungsnot bezüglich 
preiswerteren Wasserversorgern bringt. Inwieweit jedoch 
die preiswerteren Wasserversorger eine nachhaltige Le-
benszyklusfi nanzierung verfolgen und somit als Referenz 
gelten, ist nicht gesichert. Bedenklich ist hierbei die seit 
Jahren rückläufi ge Summe an Sachinvestitionen in der 
Wasserwirtschaft. Auf lange Sicht ist von einem deutli-
chen Werteverzehr der Netze auszugehen.12

Ver- und Entsorgungsdienste werden in Deutschland 
aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen oft institutionell getrennt betrieben.13 Die Was-
serversorgung stellt eine Kernaufgabe der öffentlichen 
Daseinsvorsorge dar und hat in den meisten Ländern den 
Charakter einer pfl ichtigen Selbstverwaltungsaufgabe.14 
Der Pfl ichtcharakter betrifft die Gewährleistung der Ver-
sorgung, sodass Kommunen die Leistungsbereitstellung 
selbst übernehmen oder per Ausschreibungsverfahren 
durch einen Dritten erbringen lassen können (Wettbewerb 
um den Markt).

10 Vgl. Bundeskartellamt: Bericht über die großstädtische Trinkwasser-
versorgung in Deutschland, Bonn 2016.

11 Vgl. Deutscher Bundestag: Unterrichtung durch die Bundesregierung, 
Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit in den Jahren 
2013/2014 sowie über die Lage und Entwicklung auf seinem Aufgaben-
gebiet und Stellungnahme der Bundesregierung, Drucksache 18/5210.

12 Vgl. M. Dierkes, R. Hamann, a. a. O.
13 Vgl. M. Hesse, T. Lenk, O. Rottmann: Privatisierung in der Wasserver-

sorgung aus ordnungstheoretischer Perspektive, Universität Leipzig, 
Institutspapier, Nr. 40, Institut für Öffentliche Finanzen und Public Ma-
nagement, Leipzig 2009.

14 Vgl. U. Scheele, J. Libbe: Räumliche Aspekte von Qualitäts- und Ver-
sorgungsstandards in der deutschen Wasserwirtschaft, in: Informa-
tionen zur Raumentwicklung, Nr. 1, 2008, S. 101-112. Allerdings wird 
dieser Charakter nicht in allen entsprechenden Landesgesetzen ex-
plizit benannt, vgl. M. Dierkes, R. Haman, a. a. O., S. 54 f.

Eigentümerstrukturen und Entwicklungstendenzen

Der äußerst kleinteilig strukturierte Wassermarkt ist durch 
einen hohen Anteil öffentlicher Leistungserstellung und 
somit eine bewusst angelegte staatsmonopolistische Ei-
gentümerstruktur geprägt.15 Mit Blick auf die 100 größten 
Städte befi nden sich am aktuellen Rand (2017) 47 der 100 
Wasserversorger in vollständig öffentlicher Eigentümer-
schaft (vgl. Abbildung 1). Von den 53 übrigen sind nur 
zwei in vollständig privatwirtschaftlichem Eigentum, die 
übrigen 51 sind GWU und weisen teilprivatisierte Struktu-
ren (vorrangig mit privater Minderheitsbeteiligungen von 
unter 25 %) auf.16 Seit dem Jahr 2009 hat die öffentliche 
Hand hinsichtlich der Leistungserbringung im Wasser-
sektor deutlich an Gewicht gewonnen.

Diese Entwicklung weg von GWU ist im Wesentlichen 
durch zwei singuläre Ereignisse geprägt: Zum einen wur-
den Ende 2009 die von E.ON gehaltenen Anteile an der 
Thüga AG von einem kommunalen Konsortium übernom-
men, sodass die Thüga AG mit ihrem weit verzweigten 
Netz von Tochterunternehmen seit 2010 als öffentlich 
bestimmt gelten kann (Thüga-Effekt)17. Zum anderen 
ging die EnBW AG 2012 in mehrheitlich öffentlichen Be-

15 Vgl. M. Burgi: Privatisierung der Wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung, in: R. Hendler et al. (Hrsg.): Umweltschutz, Wirtschaft und 
kommunale Selbstverwaltung, 2000, S. 101-109.

16 Eine Prüfung des Einfl usses der formellen Privatisierung ist mit dem 
erhobenen Panel nicht möglich, da außer den Versorgern in Ingolstadt 
(AöR), Landshut und Wuppertal (jeweils Eigenbetrieb) sämtliche Un-
ternehmen Kapitalgesellschaften und damit formal privatisiert sind.

17 Vgl. T. Lenk, M. Hesse, O. Rottmann: Privatisierung und Rekommu-
nalisierung der Wasserversorgung aus theoretischer und empirischer 
Perspektive, in: InfrastrukturRecht, 7. Jg. (2010), H. 11.

Abbildung 1
Eigentümerstrukturen der Wasserversorger in den 
100 größten deutschen Städten
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Tabelle 1
Deskriptive Statistik des Datensatzes

sitz über, nachdem das Land Baden-Württemberg die 
Anteile vom französischen Konzern Electricité de France 
zurückgekauft hatte. Abseits dieser beiden Veränderun-
gen fi nden fortlaufend Anpassungen in den Gesellschaf-
terstrukturen der GWU statt. Die empirische Basis zu den 
mit der Veränderung von Unternehmensbeteiligungen 
verbundenen Effekten ist bisher jedoch lückenhaft. So 
ist nach wie vor strittig, ob insbesondere materielle (Teil-)
Privatisierungen zu den erhofften Effi zienzsteigerungen 
beitragen oder doch zulasten einer qualitativ und quan-
titativ adäquaten Trinkwasserversorgung mit steigenden 
Preisen gehen.

 Wird die Entwicklung des Trinkwasserpreises im Zeit-
ablauf von 2009 bis 2017 betrachtet, wird deutlich, dass 
dieser über den gesamten Betrachtungszeitraum nur 
geringen Schwankungen unterworfen war (vgl. Abbil-
dung 2). Der (ungewichtete) Mittelwert je m³ für Privatab-
nehmer beläuft sich 2017 auf 1,85 Euro und liegt damit 
nur 6 Cent oberhalb des Niveaus von 2009. Die jahres-
durchschnittliche Steigerung des mittleren Preises betrug 
lediglich 0,42 %. Hinsichtlich der niedrigsten Preise im 
Panel ist ebenfalls keine auffällige Dynamik zu beobach-
ten. Bei den Höchstpreisen sind am aktuellen Rand zwar 
Steigerungen zu erkennen, besondere Auswirkungen auf 
den Durchschnittspreis haben diese aber offensichtlich 
nicht.18 Dennoch bestehen erhebliche Varianzen in den 
Wasserpreisen, die – so die Hypothese – auch mit den Ei-
gentümerstrukturen der GWU zusammenhängen.

18 Im Jahr 2017 ergibt sich ein neuer Höchstpreis von 2,91 Euro/m³, der 
eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren repräsentiert. 
Dieser wurde in der Stadt Solingen gemessen.

Empirische Untersuchungen

Es stellt sich die Frage, ob die Preise der Versorgungs-
unternehmen in einem Zusammenhang mit dem Anteil 
privater Eigentümer stehen.19 Um diese zu überprüfen, er-
fassen die Autoren seit 2009 jährlich in einer quantitativen 
Erhebung in den 100 größten Städten Deutschlands die 
Eigentümerstruktur der Versorgungsunternehmen und 
Wasserpreise.20 Hinzu kommt eine Reihe von Kontrollva-
riablen, für die ebenfalls ein Zusammenhang mit der Höhe 
und der Entwicklung des Wasserversorgungspreises ver-
mutet wird. Die zur Verfügung stehenden Daten für 2015 
werden in Tabelle 1 deskriptiv dargestellt.

19 Je nach Gesellschaftsform handelt es sich um Eigentümer, Anteils-
eigner, Aktionäre oder Gesellschafter. Vereinfachend werden diese 
einheitlich unter dem Begriff Eigentümer zusammengefasst.

20 Wasserpreise werden abhängig von der Rechtsform des Versorgers 
entweder als Entgelt bei privatrechtlichen oder als Gebühr bei öffent-
lich-rechtlichen Organisationsformen erhoben. Im formalen Rechtsinn 
ist eine begriffl iche Trennung zwischen Entgelt und Gebühr notwendig, 
hinsichtlich der Preisgestaltung existieren bundesweit aber ähnliche 
rechtlichen Regelungen, Vorgaben und Prinzipien, vgl. R. Holländer et 
al.: Kernaussagen des Gutachtens: Trinkwasserpreise in Deutschland 
– Welche Faktoren begründen regionale Unterschiede?, im Auftrag 
des Verbandes kommunaler Unternehmen, Leipzig 2008. Da eine be-
griffl iche Differenzierung auf die Untersuchung keine Auswirkung hat, 
nur zwei der untersuchten Versorger eine öffentliche Rechtsform nut-
zen und sich „Preis“ im allgemeinen Sprachgebrauch als Oberbegriff 
etabliert hat, wird hier vereinfachend einheitlich „Preis“ verwendet.

Abbildung 2
Preisentwicklung für Trinkwasser in den 100 größten 
Städten Deutschlands
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a Qn = Durchfl ussmenge pro Stunde.  b Die Zahl der Betriebe im produzie-
renden Gewerbe (ohne Baugewerbe) lag zum Zeitpunkt der Datenanalyse 
für das Jahr 2015 noch nicht vor.

Quelle: eigene Darstellung, eigene Berechnungen.

Variable Mittelwert Standard-
abweichung

Variabler Wasserpreis 2015 (in Euro) 1,84 0,32

Privatanteil 2015 (in %) 11,96 20,27

Fixer Wasserpreis (Qna 6,0) 2015 16,93 14,67

Fixer Wasserpreis (Qna 2,5) 2015 7,96 4,72

Einwohnerdichte 2015 (pro km2) 1 559,28 765,91

BIP je Einwohner 2015 (in Euro) 44 771,29 19 192,39

Anteil produzierendes Gewerbe (ohne Bau) 
an der Bruttowertschöpfung 2015 (in %) 23,94 12,71

Anteil produzierendes Gewerbe (ohne Bau) 
an der Zahl der Betriebe 2014b (in %) 6,66 2,39

Anteil Wohn-, Gewerbe- und Industriefl ä-
che an der Gesamtfl äche 2015 (in %) 18,46 6,05

Höhenlage (in m) 134,13 116,51
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Die Höhe des Wasserpreises für den Verbraucher setzt 
sich einerseits aus fi xen Grundkosten und andererseits 
aus variablen Kosten je Kubikmeter genutztem Wasser 
zusammen. Letztere betragen im Mittel 1,85 Euro je m³ bei 
geringerer Varianz innerhalb der Stichprobe. Die Grund-
kosten werden zumeist in Abhängigkeit von der Größe 
des Wasserzählers bestimmt,21 die wiederum durch die 
Durchfl ussmenge pro Stunde Qn determiniert ist.22 Da 
für die meisten Ein- und kleineren Mehrfamilienhäuser die 
kleinsten verfügbaren Größen Qn 2,5 (bis 30 Wohneinhei-
ten) und für größere Mehrfamilienhäuser Qn 6,0 (bis 100 
Wohneinheiten) maßgeblich sind,23 hat sich die Untersu-
chung auf diese Zählergrößen beschränkt.

Die Werte wurden auf einen monatlichen Abrechnungs-
zeitraum normiert. Im Mittel beträgt der fi xe Wasserpreis 
größerer Mehrfamilienhäuser (Qn 6,0) ca. 17 Euro monat-
lich, in Einfamilienhäusern und kleineren Mehrfamilien-
häusern (Qn 2,5) beläuft er sich auf etwa 8 Euro. Innerhalb 
der Stichprobe variieren die Grundpreise stark, was die 
jeweils hohe Standardabweichung verdeutlicht. Als Be-
zugsgröße für die variablen Kosten wurde von einer für 
das Jahr 2014 beobachteten durchschnittlichen Haus-
haltsgröße von 2,01 Personen24 und dem nachgewiese-
nen jährlichen Wasserverbrauch von rund 90 m³ je Haus-
halt ausgegangen.25

Um den Einfl uss privatwirtschaftlicher Betätigung auf 
den Wasserpreis zu bestimmen, wird die Eigentümer-
struktur als unabhängige Variable zugrunde gelegt. Im 
Durchschnitt beträgt der Privatanteil in Unternehmen der 
Wasserversorgung ungefähr 12 %, wobei die Standard-
abweichung mit über 20 % ausgesprochen hoch ausfällt 
und somit von einer sehr hohen Varianz im Datensatz hin-
sichtlich der Eigentümerstruktur ausgegangen wird. In 
amtlichen Statistiken und in Publikationen der Branchen-
verbände werden die Rechtsformen der Versorgungsun-

21 Darüber hinaus bestehen abweichende Regelungen z. B. in Form 
haushaltsabhängiger Grundkosten oder tagesabhängiger Tarife je 
versorgter Wohnung.

22 Vgl. E. Ruff: Die richtige Dimensionierung des Wasserzählers in Ihrem 
Haus, http://www.erwin-ruff.de/wasserzaehler_dimensionierung.html 
(26.6.2018).

23 Vgl. Zenner International: Über das Messverhalten und die Dimensi-
onierung von Wasserzählern. Information für Verbraucher, Versorger 
und Presse, http://www.asg-wasser.de/wDeutsch/download/x_WZ_
Nachlaufverhalten.pdf?navanchor=2110037 (17.2.2016).

24 Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, 
Haushalte und Familien, Ergebnisse des Mikrozensus 2014, Fachse-
rie 1, Reihe 3, Wiesbaden 2015.

25 Vgl. Statistisches Bundesamt: Öffentliche Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung 2013, Fachserie 19, Reihe 2.1, Wiesbaden 2015.

ternehmen, nicht aber deren Eigentümer erfasst.26 Auch 
die Einwohnerdichte kann auf die Höhe des variablen 
Wasserpreises Einfl uss nehmen, daher wurde sie als zu-
sätzliche Variable in den Datensatz aufgenommen. Glei-
ches gilt für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner 
als Indikator für die Wirtschaftskraft. Beide Variablen sind 
durch hohe Mittelwerte gekennzeichnet (1559 Einwohner/
km² bzw. 44 771 Euro/Einwohner), wobei zusätzlich eine 
große Streuung im Datensatz vorliegt.

Des Weiteren wird der Anteil des produzierenden Gewer-
bes (ohne Baugewerbe) sowohl an der Bruttowertschöp-
fung als auch an der Zahl der Betriebe insgesamt in den 
Datensatz einbezogen, um zu analysieren, ob eine Kon-
zentration des produzierenden Gewerbes einen Einfl uss 
auf die Höhe des variablen Wasserpreises hat. Der Anteil 
des produzierenden Gewerbes an der Bruttowertschöp-
fung beträgt dabei im Mittel etwa 24 %, der Anteil an den 
Betrieben in Deutschland fällt mit weniger als 7 % geringer 
aus. Zusätzlich wird dazu der Anteil der Wohn-, Gewer-
be- und Industriefl äche an der Gesamtfl äche als Indikator 
für die Nutzungsintensität der jeweiligen Gemeindefl äche 
und damit der Ballungskosten in die Analyse einbezogen, 
der im Stichprobenmittel ca. 18 % beträgt.

Die Unternehmenspolitik kann auf ökonomische Annah-
men unter anderem hinsichtlich Abschreibungsmodali-
täten, Gewinnerwirtschaftungsziel und kalkulatorische 
Kosten Einfl uss nehmen.27 Die Preiskalkulation des Was-
serpreises erfolgt jedoch nicht allein aufgrund unterneh-
menspolitischer Vorgaben, sondern korrespondiert regi-
onsabhängig mit diversen naturräumlichen Faktoren, wie 
Geologie, Topographie und Wasserverfügbarkeit.28 Um 
diese in das Berechnungsmodell einfl ießen zu lassen, 
wurde auf die durchschnittliche Höhenlage als unabhän-

26 Vgl. Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft et al. (Hrsg.): 
Branchenbild der deutschen Wasserwirtschaft 2015; Statistisches 
Bundesamt: Öffentliche Wasserversorgung..., a. a. O.; Verband kom-
munaler Unternehmen e.V.: Renaissance der Stadtwerke, Ergebnisse 
der repräsentativen dimap-Haushaltsbefragung, 2008, http://www.
vku.de/de/Presse/Pressemitteilungen_Liste/BVOeD_Pressemittei-
lung/bvoed_charts_umfrage-ergebnissensult.pdf (5.11.2009). Da mit 
diesen Daten keine Rückschlüsse auf private oder öffentliche Mehr-
heitsverhältnisse möglich sind, wurden die dafür notwendigen Anga-
ben jahresweise auf Grundlage der Geschäftsberichte und der Unter-
nehmenswebseiten ermittelt. Um den teilweise sehr verschachtelten 
Beteiligungskonstellationen zu genügen, wurden nicht nur die primären 
Strukturen erfasst, d. h. die direkten Eigentümer des Unternehmens, 
sondern ebenso die sekundäre Eigentumsverteilung einbezogen, d. h. 
die Beteiligungsverhältnisse bei den Eigentümern einschließlich der 
Zurückverfolgung von Holding-Strukturen. Da ausländische staatliche 
Träger nicht der deutschen Daseinsvorsorge mit den damit verbun-
denen öffentlichen Versorgungs- und Rechenschaftsansprüchen ver-
pfl ichtet sind, werden deren Eigentumsanteile als private Anteile ge-
führt. Dies betrifft vor allem (Staats-)Unternehmen der GDF Suez bzw. 
Engie-SA-Gruppe sowie luxemburgische Gebietskörperschaften.

27 Vgl. A. Hoffjan, K. Ruikis, a. a. O.
28 Vgl. R. Holländer et al., a. a. O.
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Abhängige Variable: 
Variabler Wasserpreis je 
m³ im Jahr 2015

Variante 1: Qn 6,0 Variante 2: Qn 2,5

Regressions-
koeffi zient
(Standard-

fehler) p-Wert

Regressions-
koeffi zient
(Standard-

fehler) p-Wert

Konstante 2,204046***
(0,228666)

0,000 2,131042***
(0,228815)

0,000

Privatanteil 2015 -0,000163
(0,001611)

0,920 -0,000127
(0,001664)

0,939

Fixer Wasserpreis ‚
(Qn 6,0) 2015

-0,007861***
(0,002276)

0,001

Fixer Wasserpreis 
(Qn 2,5) 2015

-0,021938***
(0,007522)

0,004

Einwohnerdichte 2015 0,000134*
(0,000073)

0,072 0,000126*
(0,000074)

0,093

BIP je Einwohner 2015 -0,000003
(0,000003)

0,191 -0,000003
(0,000003)

0,219

Anteil produzierendes 
Gewerbe (ohne Bau) an 
Bruttowertschöpfung 2015

-0,000510
(0,003557)

0,886 -0,001024
(0,003608)

0,777

Anteil produzierendes 
Gewerbe (ohne Bau) an 
Zahl der Betriebe 2014

0,005060
(0,019599)

0,797 0,013520
(0,019669)

0,494

Anteil Wohn-, Gewerbe- 
und Industriefl äche an 
Gesamtfl äche 2015

-0,020311*
(0,008786)

0,023 -0,016387*
(0,008915)

0,069

Höhenlage (Proxy) 0,000447
(0,000308)

0,149 0,000475
(0,000313)

0,132

gige Proxy-Variable rekurriert. Die Höhenlage bietet sich 
an, da diese für Wasserversorgungsunternehmen mit 
nicht unerheblichen Energie- und Beschaffungskosten 
verbunden ist29 und über amtliche Statistiken eindeutig 
und valide bestimmt werden kann.30

Die Beschränkung der Datenerhebung auf die 100 größ-
ten Städte Deutschlands (Paneldatenanalyse) wurde aus 
arbeitsökonomischen Überlegungen vorgenommen, da in 
diesen einerseits 30 % der Gesamtbevölkerung leben, die 
50 % der produzierten Wassermenge nutzen (gemäß einer 
einfachen Überschlagsrechnung auf der Basis des Statis-
tischen Bundesamts)31 und andererseits siedlungsstruk-
turelle und -demografi sche Strukturen zumindest ähnli-
chen Rahmenbedingungen unterliegen. Diese Auswahl ist 
für die über 12 000 Städte und Gemeinden in Deutschland 
nicht repräsentativ, dennoch ermöglicht deren Analyse ei-
ne zielgenauere empirische Absicherung der Diskussion. 
Die Datenerhebung umfasst den Zeitraum 2009 bis 201532 
und wird jährlich durchgeführt.

Für die Untersuchung werden eine Querschnitts- und 
eine Quer schnitt-Längsschnittanalyse vorgenom-
men. Erstere bestimmt den Ist-Zustand des letzten 
Untersuchungs jahres, für das vollständige Daten vor-
liegen (2015) und ist als multivariate lineare Regression 
modelliert. Damit wird geklärt, ob und in welchem Um-
fang die in der aktuellen Untersuchungsperiode beob-
achtbaren Unterschiede in den variablen Wasserpreisen 
kausal auf die Höhe des Privat anteils bzw. andere erklä-
rende Variablen zurückgeführt werden können. Um ge-
gebenenfalls auftretende Einmal effekte des Jahres 2015 
auszuschließen und etwaige Veränderungen im Zeitver-
lauf aufzeigen zu können, wird im zweiten Schritt mittels 
einer Querschnitt-Längsschnitt analyse der gesamte Un-
tersuchungszeitraum 2009 bis 2015 einbezogen (700 Da-
tenpunkte). Dabei kommt ein Fixed-Effects-Modell zum 
Einsatz.

    Querschnittsanalyse durch multivariate OLS-
Regression

Die Querschnittsanalyse (vgl. Tabelle 2) unterscheidet 
zwei Varianten (Variante 1: Qn 6,0, Variante 2: Qn 2,5). Ge-
nerell wird zunächst mit Blick auf die Regressionsergeb-
nisse deutlich, dass diese sich nur in Nuancen voneinan-

29 Vgl. ebenda.
30 Das Geländeprofi l ist maßgeblicher für technische Versorgungskos-

ten als die Höhenlage, jedoch lässt sich für dieses einerseits keine 
komprimierte Messzahl bestimmen.

31 Vgl. Statistisches Bundesamt: Öffentliche Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung 2007, Fachserie 19, Reihe 2.1, Wiesbaden 2009.

32 Die variablen sowie fi xen Wasserpreise sind zwar bereits für das Jahr 
2017 verfügbar; viele der im Regressionsansatz verwendeten erklä-
renden Variablen jedoch nur zum Stand des Jahres 2015.

der unterscheiden.33 Die Interpretation bezieht sich daher, 
wenn nicht ausdrücklich Gegensätzliches angemerkt 
wird, auf die Ergebnisse aus Variante 1.

• Die Ausprägung der Konstante impliziert zunächst, 
dass der variable Wasserpreis im Durchschnitt ohne 
den Einfl uss der erklärenden Variablen etwa 2,20 Eu-
ro pro m³ beträgt. Die Signifi kanz des Regressionsko-
effi zienten auf dem 5 %-Niveau (bzw. sogar 1 %-Ni-
veau) wird durch den niedrigen p-Wert34 bestätigt. Die 

33 Die Wirkungsrichtung (bzw. das Vorzeichen) jedes Regressionskoeffi zi-
enten jeder erklärenden Variablen ist z. B. in beiden Varianten identisch.

34 Der in den Tabellen dargestellte p-Wert zeigt das Ergebnis des Signi-
fi kanztests an. Dieser gibt wieder, mit welcher Wahrscheinlichkeit die 
Nullhypothese, nach der keine signifi kante Variable vorliegt, bestätigt 
werden muss. Damit die Variable also z. B. auf dem 5 %-Signifi kanzni-
veau als signifi kant angesehen wird, muss der p-Wert kleiner 0,05 sein.

Tabelle 2
Ergebnisse der multivariaten OLS-Regression 2015

Erläuterung: n = 100, Variante 1: R² = 0,248, Variante 2: R² = 0,221; Qn 
= Durchfl ussmenge pro Stunde; *** Signifi kanz auf dem 1 %-Signifi kanz-
niveau (höchste Signifi kanz); ** Signifi kanz auf dem 5 %-Signifi kanzniveau; 
* Signifi kanz auf dem 10 %-Signifi kanzniveau (niedrigste Signifi kanz).

Quelle: eigene Darstellung, eigene Berechnungen.
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Konstante verdeutlicht damit den Fixkostencharakter 
der Wasserversorgung. Es liegen Netzkosten vor, die 
auf die Verbraucher verteilt werden müssen und darü-
ber hinaus unabhängig von den sonstigen Eigenschaf-
ten des Wirtschaftsraums sind.

• Bezüglich des Einfl usses der privatwirtschaftlichen 
Beteiligung auf die Gestaltung der Wasserpreise ist 
kein statistisch signifi kanter Zusammenhang festzu-
stellen, da der negativ ausgeprägte Regressionskoef-
fi zient annähernd Null beträgt. Daraus folgt, dass kein 
statistisch signifi kanter Zusammenhang der variablen 
Wasserpreise mit der privatwirtschaftlichen Beteili-
gung besteht. Demzufolge kann ein preissteigernder 
Effekt privatwirtschaftlicher (Mit-)Eigentümer in der 
Stichprobe nicht nachgewiesen werden.

• Der Regressionskoeffi zient, der sich aus den fi xen 
Zählerpreisen für größere Mehrfamilienhäuser (Qn 6,0) 
in Variante 1 ergibt, ist mit -0,078 negativ. Insofern be-
steht ein substitutives Verhältnis beider Größen: Ein 
um 1 Euro höherer monatlicher Zählerpreis steht ce-
teris paribus (c. p.) im Zusammenhang mit einer Sen-
kung des variablen Preises um durchschnittlich etwa 
0,8 Cent. Dieses Resultat unterstellt demnach bei stei-
genden fi xen Wasserpreisen in größeren Mehrfamilien-
häusern eine Fixkostendegression.

• Die Bevölkerungsdichte weist einen positiven Regres-
sionskoeffi zienten auf. Erhöht sich die Einwohnerdich-
te um 100 Einwohner pro km², bewirkt dies einen um 
etwas mehr als 1,3 Cent höheren variablen Wasser-
preis. Folglich ist hierbei von höheren Kosten der Ag-
glomeration auszugehen: Je dichter eine Stadt besie-
delt ist, desto höher sind die Systemkosten der Was-
serversorgung.

• Für den Einfl uss des BIP je Einwohner kann konstatiert 
werden, dass ein um 10 000 Euro je Einwohner höheres 
BIP c. p. eine (leicht insignifi kante) Senkung des variab-
len Wasserpreises um 1,3 Cent pro m³ bewirkt. Anknüp-
fend an die Grundvorstellung der Fixkostendegression 
kann vermutet werden, dass eine Erhöhung der Wirt-
schaftsleistung mit einer Erhöhung des Wasserver-
brauchs korrespondiert, was sich wiederum dämpfend 
auf den variablen Wasserpreis pro Einheit auswirkt.

• Ein Zusammenhang des variablen Wasserpreises ist we-
der mit dem Anteil des produzierenden Gewerbes (ohne 
Baugewerbe) an der Bruttowertschöpfung noch an der 
Zahl wirtschaftlicher Betriebe (2014) festzustellen.

• Dagegen ist der Regressionskoeffi zient des Anteils 
der Wohn-, Gewerbe- und Industriefl äche an der Ge-

samtfl äche hoch signifi kant. Steigt die Wohn-, Ge-
werbe- und Industriefl äche im Durchschnitt um 1 Pro-
zentpunkt, so resultiert c. p. ein um 2,0 Cent pro m³ 
niedrigerer variabler Wasserpreis. Folglich ergibt sich 
in Städten mit einem höheren Anteil an Wohn-, Gewer-
be- und Industriefl äche c. p. eine leichte Senkung des 
Wasserpreises, was den Fixkostencharakter der Trink-
wasserversorgung bezogen auf die zu versorgende 
Fläche betont.

• Schließlich zeigt die durchschnittliche Höhenlage einen 
positiven, aber insignifi kanten Einfl uss. Pro 100 Meter 
höherer Lage steigt der Wasserpreis c. p. durchschnitt-
lich um 0,04 Cent pro m³.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der private An-
teil an der Eigentümerstruktur eines GWU keinen signi-
fi kanten Einfl uss auf die variablen Wasserpreise ausübt. 

Abhängige Variable: 
Variabler Wasserpreis 
je m³ 

Variante 1: Qn 6,0 Variante 2: Qn 2,5

Regressions-
koeffi zient 
(Standard-

fehler) p-Wert

Regressions-
koeffi zient
(Standard-

fehler) p-Wert

Konstante 1,765536***
(0,133499)

0,000 1,736199***
(0,132612)

0,000

Privatanteil -0,000363
(0,000344)

0,293 -0,000311
(0,000351)

0,375

Fixer Wasserpreis 
(Qn 6,0)

-0,005680***
(0,001168)

0,000

Fixer Wasserpreis 
(Qn 2,5)

-0,008577**
(0,003419)

0,012

Einwohnerdichte 0,000076
(0,000048)

0,115 0,000086
(0,000052)

0,102

BIP je Einwohner 0,000003***
(0,000048)

0,005 -0,000003***
(0,000001)

0,007

Anteil produzierendes 
Gewerbe (ohne Bau) an 
der Bruttowertschöpfung

-0,002717
(0,001933)

0,161 -0,002535
(0,001951)

0,195

Anteil produzierendes 
Gewerbe (ohne Bau) an 
Zahl der Betriebe

0,022842*
(0,012305)

0,065 0,023492*
(0,012325).

0,058

Anteil Wohn-, Gewerbe- 
und Industriefl äche an 
der Gesamtfl äche 

-0,011087**
(0,004878)

0,024 -0,011658**
(0,005261)

0,028

Tabelle 3
Ergebnisse der Paneldatenanalyse (Fixed-Effects-
Modell), 2009 bis 2015

Erläterung: n = 700, Variante 1: R² = 0,077, Variante 2: R² = 0,075; Qn = 
Durchfl ussmenge pro Stunde;*** Signifi kanz auf dem 1 %-Signifi kanzni-
veau (höchste Signifi kanz); ** Signifi kanz auf dem 5 %-Signifi kanzniveau; 
* Signifi kanz auf dem 10 %-Signifi kanzniveau (niedrigste Signifi kanz).

Quelle: eigene Darstellung, eigene Berechnungen.
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Demzufolge ist kein preissteigernder Effekt nachzuwei-
sen. Der fi xe Zählerpreis in größeren Mehrfamilienhäu-
sern (und auch Einfamilien- sowie kleineren Mehrfamilien-
häusern) ist hingegen als signifi kant einzustufen und gilt 
damit im Rahmen der Querschnittsanalyse für das Jahr 
2015 als essenzieller Einfl ussfaktor für die Höhe der vari-
ablen Wasserpreise. Weiterhin wird ersichtlich, dass eine 
intensivere Flächennutzung für Gewerbe eine Senkung 
des variablen Wasserpreises verursachen würde, was 
einer Fixkostendegression entspricht. Je stärker darüber 
hinaus die urbane Durchdringung ausgeprägt ist, desto 
höhere Systemkosten der Wasserversorgung entstehen.

 Querschnitt-Längsschnittanalyse: Fixed-Effects-
Modell

Aus der Querschnitt-Längsschnittanalyse (vgl. Tabelle 3) 
lassen sich folgende Erkenntnisse gewinnen:

• Sofern alle erklärenden Variablen unverändert bleiben, 
beläuft sich der durchschnittliche variable Wasserpreis 
im gesamten Zeitraum gemäß der Konstante auf ca. 
1,77 Euro pro m³, was zugleich eine geringere Konstan-
te im Vergleich zum Querschnittsmodell darstellt.

• Zusätzlich wird bestätigt, dass der Privatanteil auch 
im Zeitablauf von 2009 bis 2015 keinen signifi kanten 
Einfl uss auf die Entwicklung des variablen Wasserprei-
ses ausübt. Es zeigt sich also, dass die im Zeitraum 
beobachtete Umstrukturierung zugunsten öffentlicher 
Anteilseigner keinen preissenkenden oder preisdämp-
fenden Effekt erzeugt.35

• Das substitutive Verhältnis aus fi xem Zählerpreis und 
variablem Preis bestätigt sich auch in der Untersu-
chung der Zeitreihe. Demnach bewirkt ein um 1 Euro 
höherer monatlicher Grundpreis eines Wasserzählers 
Qn 6,0 (Qn 2,5) im Zeitablauf c. p. eine durchschnitt-
liche Senkung des variablen Wasserpreises um rund 
0,6 Cent (0,9 Cent).

• Es ist im Falle einer wachsenden Bevölkerungsdichte 
lediglich von niedrigen Zusatzkosten der Agglomerati-
on auszugehen.

• Im Vergleich zum Querschnittsmodell würde folglich 
eine Steigerung des BIP pro Einwohner um 10 000 Euro 
zu einer marginalen Erhöhung des variablen Wasser-
preises führen.

35 Ob die Effekte dieser formalen Rekommunalisierung möglicherweise 
preisstabilisierend wirkten, kann mittels des Designs nicht geklärt 
werden.

• Bezüglich des Anteils an der Gesamtzahl der Betrie-
be bewirkt ein im Zeitablauf zunehmender Anteil des 
produzierenden Gewerbes um 1 Prozentpunkt einen 
um durchschnittlich 2,4 Cent pro m³ höheren variablen 
Wasserpreis. Dahinter können sprungfi xe Kosten ver-
mutet werden, die zwar bei industriellen Abnehmern 
auftreten, im Endeffekt jedoch zumindest teilweise auf 
alle Kunden umgelegt werden.

• Sofern sich die Wohn-, Gewerbe- und Industriefl äche 
im Durchschnitt um 1 Prozentpunkt erhöht, resultiert 
c. p. ein um 1,1 Cent pro m³ niedrigerer variabler Was-
serpreis.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Eigentümerstruktur 
von Stadtwerken weder in der örtlichen noch der zeitli-
chen Dimension einen signifi kanten Einfl uss auf die vari-
ablen Wasserpreise ausübt. Darüber hinaus sind die er-
rechneten Regressionskoeffi zienten für den Anteil privater 
Eigentümer in den verschiedenen Varianten durchgängig 
negativ ausgefallen und weisen eine marginale Größe auf.

Diskussion und Einschränkung

Die Ergebnisse könnten als Ausdruck einer funktionieren-
den Regulierungspolitik interpretiert werden. Es liegen 
keine Indizien/Ergebnisse vor, die eine Überdehnung der 
Preissetzungsmöglichkeiten durch GWU bestätigen. Die 
fehlende Signifi kanz des variablen Preises im Verhältnis 
von öffentlichen und privaten Unternehmensanteilen kann 
jedoch auch damit zusammenhängen, dass sich der Ge-
winn nicht nur über höhere Preise, sondern auch durch 
verminderte Kosten steigern lässt. GWU können zwar die 
rechtlichen Aufl agen erfüllen, aber durch ihre geringere 
Sachzieldominanz keine oder weniger freiwillige Schutz-
maßnahmen als vollständig öffentlich bestimmte Unter-
nehmen ergreifen. Ebenso können diese weniger für den 
Ausbau und den Erhalt der vorhandenen Anlagen und 
Netze investieren, sodass kurz- und mittelfristig höhere 
Renditen bei gleichem Preis möglich sind. Allerdings kann 
nicht zuletzt auch vermutet werden, dass der teilprivati-
sierte Betrieb Effi zienzreserven zu heben vermag, die sich 
in einer Dämpfung der Preise der GWU widerspiegeln.

Die Erweiterung des Bestandes an Variablen erbrachte 
weitere Erklärungsansätze für die Entwicklung der varia-
blen Wasserpreise: So wurde der typische Fixkostencha-
rakter durch die Variablen der Einwohnerdichte und des 
Anteils der Wohn-, Gewerbe- und Industriefl äche bestä-
tigt. Je stärker die urbane Durchdringung ausgeprägt ist, 
desto höher gestalten sich die Systemkosten im Rahmen 
der Wasserversorgung. Je intensiver die zur Verfügung 
stehende Fläche für Wohnen und Gewerbe genutzt wird, 
desto günstiger fallen die variablen Wasserpreise aus. 
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Sinkende Durchschnittskosten sorgen bei höherem Ver-
brauch für niedrigere Preisen pro Einheit. Generell ist je-
doch sichtbar, dass der variable Wasserpreis noch immer 
lediglich zu einem geringen Teil durch die genutzten Vari-
ablen erklärt werden kann.

Es bestehen mehrere Möglichkeiten, die Plausibilität und 
Signifi kanz der Modellberechnungen zu erhöhen. Dabei 
ist vor allem die Einbeziehung zusätzlicher erklärender 
Variablen zu nennen. Möglich wären hierbei unter ande-
rem:

• der Kostendeckungsgrad der Versorger,

• der jeweilige Wasserverbrauch in den Städten,

• eine Differenzierung zwischen Privat- und Gewerbe-
kunden,

• die Beschaffung besserer Proxys für die topografi -
schen Bedingungen und

• die Einbeziehung der Wassereinzugsgebiete.

Als schwierig gestaltet sich in diesem Zusammenhang die 
Datenbeschaffung. Zudem könnte der Analysekreis in Zu-
kunft ausgeweitet werden, da zurzeit fast ausschließlich 
kreisfreie Städte in der Stichprobe vertreten und kleinere 
Städte sowie ländliche Räume nicht repräsentiert sind. 
Auch die Untersuchung eines alternativen Zusammen-
hangs innerhalb des Variablensets könnte durchgeführt 
werden. Interessant wäre dabei, ob die Eigentümerstruk-
tur unter Umständen signifi kant auf die fi xen Zählerprei-
se einwirkt. Trotz der genannten Einschränkungen der 

Studie stellt diese einen weiteren Schritt im Sinne einer 
evidenzbasierten Forschung und Analyse dar. Die Daten-
basis und die deutlich erweiterte Auswahl verschiedener 
Variablen sind umfangreicher als in vielen vergleichbaren 
Studien zum Wassermarkt, die sich einzig auf den variab-
len Wasserpreis stützen.36

Fazit

Ein Einfl uss der privatwirtschaftlichen Beteiligung von 
GWU auf die Gestaltung der Wasserpreise konnte nicht 
bestätigt werden. Weder die Querschnittsanalyse mit den 
multivariaten OLS-Regressionen, noch die Paneldaten- 
bzw. Querschnitt-Längsschnittanalyse durch das Fixed-
Effects-Modell boten Anhaltspunkte zur Bestätigung der 
Ausgangshypothese. Insbesondere konnte  der Fixkos-
tencharakter der Wasserversorgung verdeutlicht werden. 
Während sich eine höhere Bevölkerungsdichte preisstei-
gernd auswirkt, unterliegt der variable Preis mit einem 
zunehmenden Anteil an Wohn-, Gewerbe- und Industrie-
fl äche einem degressiven Effekt (sinkende Durchschnitts-
kosten). In der bestehenden Forschungslücke und hin-
sichtlich der Versachlichung der vielfach ideologisch ge-
führten Debatte über öffentliche, gemischtwirtschaftliche 
und private Aufgabenerfüllung liefert der vorliegende Arti-
kel empirische Indizien.

36 Vgl. R. Holländer et al., a. a. O.; Industrie und Handelskammer für 
Oberfranken Bayreuth: Studie zu den Wasser- und Abwasserkos-
ten, 2003, http://www.thurnau.de/uploads/media/Wasser_und_Ab-
wasserstudie.pdf (22.2.2016); M. Hesse, M. Redlich, O. Rottmann, T. 
Starke: Private Unternehmensbeteiligung als Preistreiber? Eine em-
pirische Vergleichsanalyse am Beispiel der deutschen Trinkwasser-
versorgung, in: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche 
Unternehmen, Beiheft 46, 2016, S. 90-105.
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